
 
 

Ausschreibung  
der Nutzung von Übertragungskapazität zur Verbreitung eines loka-

len/regionalen Fernsehprogramms und Fernsehfensters im Programm RTL im 
Versorgungsgebiet Unterfranken 

 
 

Bekanntmachung 
der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien 

vom 11.10.2018 
 

A. 
Grundlagen der Bekanntmachung 

 
Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (Landeszentrale) organisiert und verant-
wortet nach dem Bayerischen Mediengesetz lokale/regionale Fernsehangebote. Zielrich-
tung der Ausschreibung ist die Versorgung der Bevölkerung im Regierungsbezirk Unter-
franken, bestehend aus den Planungsregionen 1 (Untermain), 2 (Würzburg) und 3 (Main-
Rhön), ab dem 01.01.2019 mit einem informationsgeprägten Fernsehprogramm ein-
schließlich gesondert genehmigter Spartenangebote via Kabel und Satellit und einem 
Fernsehfenster im Programm RTL (Montag bis Freitag) via Kabel. 
 
Der Fernsehausschuss des Medienrats hat sich für eine Zusammenfassung der drei Pla-
nungsregionen zu einem einheitlichen Versorgungsgebiet ausgesprochen. Es bleibt den 
Bewerbern unbenommen, sich auch erneut für eine einzelne Planungsregion zu bewer-
ben.  
 
Sollten mehrere Bewerbungen eingehen, wird die Landeszentrale ggf. eine Auswahl unter 
den berücksichtigungsfähigen Bewerbern und deren Konzepten auf der Grundlage des 
Bayerischen Mediengesetzes und § 19 Rundfunksatzung (jeweils abrufbar unter 
https://www.blm.de/infothek/rechtsgrundlagen_der_blm.cfm) treffen. Die Zuweisung 
von Übertragungskapazitäten erfolgt grundsätzlich für die Dauer von 10 Jahren. Die Zu-
weisungsdauer für das Fernsehfenster im Programm RTL kann abweichen.  
 
 

B.  
Versorgungsgebiet, Übertragungskapazitäten 

 
Das Versorgungsgebiet Unterfranken besteht aus den Planungsregionen 1 (Untermain), 2 
(Würzburg) und 3 (Main-Rhön). Die einzelnen Planungsregionen umfassen folgende Ge-
bietskörperschaften: 
 

https://www.blm.de/infothek/rechtsgrundlagen_der_blm.cfm
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Untermain: 
Kreisfreie Stadt Aschaffenburg, Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg 
Würzburg: 
Kreisfreie Stadt Würzburg, Landkreise Kitzingen, Main-Spessart und Würzburg 
Main-Rhön: 
Kreisfreie Stadt Schweinfurt, Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld und 
Schweinfurt 
 
Das Verbreitungsgebiet umfasst folgende Vodafon-Breitbandkabelanlagen mit insgesamt 
ca. 160.000 angeschlossene Wohneinheiten: 
 
a. Kabelnetz Würzburg (angeschlossene Wohneinheiten: ca. 67.000) 
 
b. Kabelnetz Bad Kissingen (ca. 18.000 WE) 
 
c. Kabelnetz Aschaffenburg (ca. 40.000 WE) 
 
d. Kabelnetz Gmünden/Lohr/Karlstadt (ca. 5.000 WE) 
 
e. Kabelnetz Schweinfurt (ca. 30.000 WE) 
 
Darüber hinaus umfasst das Verbreitungsgebiet weitere kleinere Kabelanlagen von 
Stadtwerken oder sonstigen Betreibern. 
 
Neben der Verbreitung im Kabel findet eine Verbreitung in HD-Qualität über Satellit statt. 
Hierzu wird der Satellit Astra 1KR, Transponder 1.049 genutzt. Sollten erneut mehrere 
Versorgungsgebiete organisiert werden, sind die Programmangebote – wie bisher - zeit-
partagiert auszustrahlen. 
 
Darüber hinaus wird das lokale TV-Programm auch in das IP-TV-Netz von Entertain ein-
gespeist. 
 
Das lokale/regionale Fernsehfenster im Programm RTL wird Montag bis Freitag in der Zeit 
von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr in den Kabelanlagen von Vodafon in SD und HD verbreitet. 
 
 

C. 
Verbreitungstechnik und -kosten  

 
1. Die Verbreitung des Programmangebots erfolgt in digitaler Technik. In die Auswahl 

werden nur Angebote einbezogen, die in HD-Qualität produziert werden. 
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2. Mit der Bereitstellung der notwendigen Technik wird die Landeszentrale die Bayerische 
Medien Technik GmbH (BMT) beauftragen. Die Voraussetzung für eine Beteiligung am 
Organisationsverfahren ist, dass der Bewerber verbindlich seine Bereitschaft erklärt, 
zur Nutzung der Übertragungswege und Kostenübernahme eine vertragliche Vereinba-
rung mit der BMT abzuschließen.  
 

3. Für die Verbreitung des lokalen/regionalen Fernsehprogramms in den Kabelanlagen im 
Versorgungsgebiet Unterfranken fallen voraussichtlich jährlich folgende Kosten an: 
 
− Bei einem Programmangebot für alle drei Planungsregionen ca. 25 TE 
− Bei einem Programmangebot je Planungsregion zwischen ca. 20 TE – 35 TE (je Pro-

gramm 
 

4. Für die Verbreitung des lokalen/regionalen Fernsehprogramms über digitalen Satellit 
fallen voraussichtlich jährlich folgende Kosten an: ca. 1,1 Mio.€ 
 
 

D.  
Förderung 

 
Es ist vorgesehen, die ausgewählten Bewerber mit der besonderen öffentlichen Aufgabe, 
die bestehende Vielfalt der Meinungen im Versorgungsgebiet durch qualitätvolle Fernseh-
programme in gleichgewichtiger Weise zum Ausdruck zu bringen, gemäß Art. 23 BayMG 
zunächst bis zum 31.12.2020 zu betrauen und mit öffentlichen Mitteln zu fördern. Mit der 
Betrauung hat der Anbieter die programmbezogenen Qualitätsvorgaben des Art. 23 
BayMG zu erfüllen. 
 
Die Förderung umfasst zum einen die Verbreitungskosten für die betrauten Programmin-
halte sowie eine Teilförderung der Herstellungskosten. Eine verbindliche Förderaussage 
für die Herstellungskosten kann nur jährlich auf Grundlage eines gültigen Wirtschaftspla-
nes der Landeszentrale abgegeben werden. 
 
Die Fortführung der Förderung über den 31.12.2020 hinaus hängt von der Fortgeltung 
der gesetzlichen Bestimmungen ab. 

 
 

E. 
Organisationsverfahren 

 
1. Interessierte Bewerber werden aufgefordert, bis spätestens 08.11.2018 (Ausschluss-

frist) schriftlich ein verbindliches Angebot bei der Bayerischen Landeszentrale für 
neue Medien, Heinrich-Lübke-Str. 27, 81737 München, einschließlich aller Anlagen 
einzureichen. Die Bewerbung ist einmal in Papierform sowie zusätzlich vollständig in 
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elektronischer Form entweder als PDF-Dateianhang an info@blm.de oder mittels USB-
Datenträger einzureichen. Die Bewerbung hat mindestens folgende Angaben zu ent-
halten:  
 
a. Mittels geeigneter Unterlagen (z. B. Handelsregisterauszug) nachgewiesene Angabe 

der Gesellschaftsform/Rechtsform bzw. Firmierung des Bewerbers mit allen han-
delsrechtlich relevanten Angaben (Sitz, Geschäftsführung etc.), ferner Offenlegung 
der unmittelbaren und mittelbaren Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse (Kapital- 
und Stimmrechtsanteile) des Bewerbers bis hin zur natürlichen Person, 
 

b. ein Programmschema und eine ausführliche Beschreibung der eigenen Programm-
vorstellungen mit der Angabe des angestrebten Anteils eigengestalteter Beiträge 
und inländischer Produktionen sowie der Art der Informationsbeschaffung; die Be-
schreibung muss insbesondere die programminhaltlichen Vorstellungen des Bewer-
bers zum Bezug des Programmangebots auf das Versorgungsgebiet, zur Darbietung 
von Unterrichtung, Bildung, Beratung und Unterhaltung umfassen; ferner sind ge-
plante Zulieferungen in Umfang sowie in Inhalt anzugeben,  
 

c. Erklärung der Bereitschaft zur Integration der Spartenangebote Kirche in Bayern 
(30 Minuten je Woche) und Plenum TV (15 Minuten pro Monat sowie zusätzlich 2:30 
Minuten je Sitzungswoche des Landtages) im bisherigen Umfang, 
 

d. Darlegung der geplanten und bereits vorhandenen personellen (detaillierte Auf-
stellung mit allen festen und freien Mitarbeiter), organisatorischen und technischen 
Möglichkeiten zur Abwicklung des Programmangebots, insbesondere in den Städten 
Würzburg, Schweinfurt und Aschaffenburg, 
 

e. Darstellung der finanziellen Planung (detaillierte Kosten- und Erlösplanung) für eine 
Gewährleistung des Programmangebots unter Berücksichtigung der Fördermöglich-
keiten,  
 

f. Erklärung der Bereitschaft zur finanziellen Beteiligung an Maßnahmen der Marktfor-
schung (insbesondere Funkanalyse Bayern), 
 

g. Zusicherung des Besitzes und rechtzeitigen Erwerbs aller notwendigen Rechte für 
die Programmbeiträge und deren Verbreitung, insbesondere Verwertungs- und Leis-
tungsschutzrechte,  
 

h. Zusicherung der Einhaltung der Programmgrundsätze des Art. 5 BayMG und der 
Auflagen der Landeszentrale  
 

mailto:info@blm.de





